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Anliegenden Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Infor-

mationsgesellschaft nebst Begründung und Vorblatt sowie einen Vorschlag für die Be-

schlussfassung des Kabinetts übersende ich mit der Bitte, seine Behandlung für die Kabi-

nettsitzung am 22. März 2006 als ordentlichen Tagesordnungspunkt vorzusehen und die 

Zustimmung des Kabinetts herbeizuführen. 

 

Ein Sprechzettel für den Regierungssprecher ist beigefügt. 

 

Das – erste – Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft hat 

die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 

zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrech-

te in der Informationsgesellschaft umgesetzt und ist am 13. September 2003 in Kraft getre-

ten. Diejenigen Fragestellungen, bei denen die Richtlinie keine zwingenden Vorgaben macht, 

wurden dem Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesell-

schaft vorbehalten. Zu den wichtigsten Fragestellungen dieses Gesetzes gehört die Ausges-

taltung fakultativer Schrankenbestimmungen, insbesondere der Privatkopie. Das pauschale 

Vergütungssystem soll den technischen Entwicklungen angepasst (vgl. Zweiter Vergütungs-

bericht, BT-Drs. 14/3972) und mit Blick auf die neuen Vervielfältigungstechniken flexibler 

gestaltet werden.  

 

Mit den beteiligten Ressorts (Bundeskanzleramt einschließlich des Beauftragten der Bundes-

regierung für Kultur und Medien, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bun-

desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, Bundesministerium des Innern, Bundesministerium der  

Finanzen, Auswärtiges Amt) ist der Entwurf abgestimmt. Als Ergebnis der Abstimmung ist 

die zunächst vorgesehene so genannte Bagatellklausel (Strafausschließungsgrund für 

rechtswidrige Vervielfältigungen in geringer Anzahl zum privaten Gebrauch) aus dem Ent-

wurf gestrichen worden. In den Allgemeinen Teil der Begründung (S. 34) wurde ein Hinweis 

auf die Praxis der Staatsanwaltschaften aufgenommen, Verfahren in Bagatellfällen einzustel-

len. Im Übrigen wurde die mit Abteilungsleiter-Schreiben vom 1. Februar 2006 vom Bundes-

ministerium der Justiz versandte Fassung lediglich geringfügig (redaktionell) überarbeitet. Im 

Einzelnen handelt es sich um die Formulierung der Begründung zu § 87 Abs. 5  

UrhG-E (Darstellung des Interesses der Sendeanstalten am gemeinsamen Vertragsschluss 

mit den Verwertungsgesellschaften (Petitum des Bundesministeriums des Innern) sowie Ak-

tualisierung der Ausführungen zur Einspeisung privater Fernsehprogramme ins digitale Fern-

sehnetz (Petitum des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie)) und die  
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Beschlussvorschlag 
 
 
 
 
Die Bundesregierung beschließt den von der Bundesministerin der Justiz vorgelegten  

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informations-

gesellschaft. 

 

 

 



Anlage 2 
 
Betr.:  Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der  

Informationsgesellschaft 
 

Sprechzettel für den Regierungssprecher 

 
Das Bundeskabinett hat heute den von der Bundesministerin der Justiz vorgelegten Entwurf 

eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 

beschlossen. Die letzte Urheberrechtsnovelle hatte die zwingenden Vorgaben der EU-

Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft umgesetzt. Was die Richtlinie 

nicht zwingend vorschreibt, sondern den Mitgliedstaaten zur Regelung überlässt, wird jetzt 

mit dem so genannten „Zweiten Korb“ geregelt.  

 

Dies sind die wichtigsten Regelungen: 

 

Private Kopien bleiben grundsätzlich im bisherigen Umfang erlaubt. Damit hält der Regie-

rungsentwurf an der Grundentscheidung des „Ersten Korbs“ fest: Die Privatkopie eines  

urheberrechtlich geschützten Werks ist auch in digitaler Form zulässig. Nur in einem Punkt 

wird das geltende Recht klarer gefasst. Bisher gilt: Eine Kopie ist verboten, wenn die Vorlage 

offensichtlich rechtswidrig hergestellt ist. Mit dieser Regelung wollte man die Nutzung illega-

ler Tauschbörsen erfassen (Stichwort: Legale Quelle). Wenn jemand eine zulässige Privat-

kopie seiner nicht kopiergeschützten Musik-CD erstellt und diese anschließend unzulässi-

gerweise im Internet zum Download anbietet, handelt es sich dabei nicht um eine rechts-

widrig hergestellte Vorlage, sondern um eine rechtswidrig öffentlich zugänglich gemachte 

Vorlage. Deswegen soll zukünftig gelten: Wenn für den Nutzer der Tauschbörse offensicht-

lich ist, dass es sich um ein rechtswidriges Angebot im Internet handelt, darf er keine Privat-

kopie davon herstellen. 

 

Es bleibt ferner dabei: „Kopierschutz-Knacken ist verboten!“ Diese Regelung war durch  

die EU-Richtlinie zwingend vorgegeben. Es soll keine Durchsetzung der Privatkopie gegen 

Kopierschutz geben, denn die Rechtsinhaber können sich durch technische Maßnahmen 

selbst schützen und der Gesetzgeber darf ihnen diesen Selbstschutz nicht aus der Hand 

schlagen. Es gibt kein „Recht auf Privatkopie“ zu Lasten des Rechtsinhabers. Dies lässt sich 

auch nicht aus den Grundrechten herleiten. Eine Privatkopie schafft keinen Zugang zu neuen 

Informationen, sondern verdoppelt lediglich die bereits bekannten. 

 

Der Entwurf gestaltet das System der pauschalen Urhebervergütung neu. Privatkopie und 

pauschale Vergütung auf Geräte und Speichermedien gehören nämlich untrennbar zusam-
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men. Soweit privat kopiert werden darf, gebietet die Verfassung den Kreativen eine Kom-

pensation für ihre Einnahmeausfälle. Das bedeutet: Geräte und Speichermedien, deren  

Typen tatsächlich und in nennenswertem Umfang für zulässige Privatkopien benutzt werden, 

sind vergütungspflichtig. Das Gesetz gibt aber die bisher staatlich regulierten Vergütungssät-

ze in die Hände der Beteiligten. Nicht mehr der Gesetzgeber wird die Vergütungssätze fest-

legen, sondern die Beteiligten selbst, also die Verbände der Gerätehersteller als Zahlungs-

pflichtige und die Rechtsinhaber (Verwertungsgesellschaften) als Zahlungsempfänger. Ge-

setzlich festgeschrieben werden nur verbindliche Maßgaben dafür, wie die Höhe der Ver- 

gütung zu bemessen ist. Soweit nicht mehr privat kopiert werden kann, weil etwa Kopier-

schutz sowie Digital-Rights-Management-Systeme (DRM) eingesetzt werden, gibt es keine 

pauschale Vergütung. Der Verbraucher wird nicht doppelt belastet. 

 

Der Entwurf regelt neu, was für die Nutzung von Werken in Nutzungsarten gelten soll, die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbekannt sind. Der Urheber kann zurzeit  

nicht vertraglich regeln, ob und wie sein Werk später in Nutzungsarten verwertet wird, die es 

heute noch nicht gibt. Das ist sehr hinderlich, wenn eine neue Nutzungsart – wie etwa die 

Verwertung im Internet – entwickelt worden ist. Will der Verwerter das Werk auf diese neue 

Art nutzen, muss er mit viel Aufwand nach Urhebern oder ihren Erben suchen und sich mit 

ihnen über die Verwertung einigen. Deshalb soll der Urheber künftig über seine Rechte auch 

für die Zukunft verfügen können. 

 

Weil bisher Verträge über unbekannte Nutzungsarten unmöglich waren, gibt es heute  

Archivbestände von Werken, die nicht in modernen Medien verwertet werden können. Hat 

zum Beispiel der Autor eines Hörspiels 1966 alle Rechte zur Verwertung einem Verlag über-

tragen, so umfasst dies nicht die Rechte zur Nutzung seines Werks in damals unbekannten 

Nutzungsarten. Wenn der Verlag sein Werk heute im Internet vermarkten möchte, muss er 

die entsprechenden Rechte nacherwerben. Das kann nach vielen Jahren ausgesprochen 

schwierig, langwierig oder auch unmöglich sein. Der Entwurf ermöglicht nun die Verwertung 

in der neuen Nutzungsart und gibt dem Urheber dafür einen Anspruch auf eine gesonderte 

angemessene Vergütung.  

 

Der Entwurf trifft auch wichtige Regelungen für den Wissenschafts- und Bildungsstandort 

Deutschland: Öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven soll es erlaubt werden, ihre 

Bestände an elektronischen Leseplätzen zu zeigen. Damit behalten diese Einrichtungen An-

schluss an die neuen Medien und die Medienkompetenz der Bevölkerung wird gefördert. 

Ferner wird den Bibliotheken der elektronische Versand von Kopien aus Zeitungen und Zeit-

schriften sowie kleiner Teile von Büchern als grafische Datei erlaubt.  
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Mit der Ergänzung des Satzes 2, Nr. 3, wonach Archive im öffentlichen Interesse tätig sein 

müssen, wird eine Anregung der fonografischen Wirtschaft aufgegriffen. Digitale Vervielfälti-

gungen sind also nur für Archive zulässig, die im öffentlichen Interesse handeln und die – so 

schon die bisherige Regelung – keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Er-

werbszweck verfolgen. Redaktionsarchive dürften angesichts der öffentlichen Aufgaben, die 

die Medien zu erfüllen haben, in der Regel im öffentlichen Interesse tätig sein. Weil die Ar-

chivschranke gegenüber dem Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen durchsetzungs-

stark gestaltet ist (§ 95b Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe c), wird damit auch gewährleistet, dass nicht 

über den „Umweg“ der Archivregelung die Privatkopie gegen technische Schutzmaßnahmen 

durchgesetzt werden kann. Der Entwurf verzichtet auf weitere Änderungsvorschläge zu § 53 

Abs. 2. Eine Konkretisierung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 – etwa hinsichtlich des Archivbegriffs 

– erscheint angesichts der Klärung durch höchstrichterliche Rechtsprechung und Literatur 

(vgl. Schack, Dürfen öffentliche Einrichtungen elektronische Archive anlegen, AfP 2003, S. 1 

ff.) nicht erforderlich. Ebenso wenig bedarf es einer Änderung des § 53 Abs. 2 Satz 2. Diese 

Regelung entspricht – so die übereinstimmende Auffassung in der Arbeitsgruppe „Schran-

ken“ – den Vorgaben der Richtlinie und schöpft deren Rahmen aus. Danach können nur Ein-

richtungen, die keinen wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen und im öffentlichen In-

teresse handeln, elektronische Archive zur Bestandssicherung errichten. Unternehmen ist 

dies untersagt. 

Zu Absatz 3  

Mit der Änderung in § 53 Abs. 3 Nr. 1 wird der Sprachgebrauch den anderen Schranken für 

Unterrichtszwecke (§ 52a sowie § 87c) angepasst.  

 

Zu den Absätzen 4 und 5 

Zur Beseitigung eines mit dem ersten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Infor-

mationsgesellschaft entstandenen Redaktionsversehens werden die betreffenden Normen 

um die zutreffende Satzbezeichnung ergänzt. 

Zu Nummer 13 (§ 53a) 

Mit § 53a wird das Urteil des Bundesgerichtshofs zur Zulässigkeit des Kopienversands (Urteil 

vom 25. Februar 1999, Az. I ZR 118/96, BGHZ 141, 13-40; NJW 1999, 1953-1959) im Urhe-

berrechtsgesetz nachvollzogen. Mit diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, 

dass eine öffentliche Bibliothek auf Einzelbestellung Vervielfältigungen einzelner Zeitschrif-
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tenbeiträge fertigen darf, um sie an den Besteller im Weg des Post- oder Faxversands zu 

übermitteln, wenn sich der Besteller auf einen durch § 53 privilegierten Zweck berufen kann. 

Zugleich hat der Bundesgerichtshof einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung in 

rechtsanaloger Anwendung des § 27 Abs. 2 und 3, des § 49 Abs. 1 sowie des § 54a Abs. 2 

in Verbindung mit § 54h Abs. 1 bis zum Tätigwerden des Gesetzgebers gewährt. Mit § 53a 

entspricht der Gesetzgeber der Erwartung zur Einführung einer ausdrücklichen Regelung. In 

der Begründung hat der Bundesgerichtshof vor allem auf den Zweck des § 53 abgestellt, wie 

er in der Gesetzesbegründung der Urheberrechtsnovelle des Jahres 1985 erläutert worden 

ist und auch zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahre 1999 noch 

unverändert relevant war. Danach benötigt eine moderne, technisch hoch entwickelte Indust-

rienation wie die Bundesrepublik Deutschland, die auf Wissenschaft und Forschung ange-

wiesen ist, ein gut ausgebautes schnell funktionierendes und wirtschaftlich arbeitendes In-

formationswesen. Wenn den Bibliotheken, insbesondere den großen Zentralbibliotheken, die 

Versendung von Kopien untersagt würde, dürfte sich die Anschaffung eines umfassenden 

Bestandes wissenschaftlicher Literatur unter allgemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 

mehr lohnen, da diesen Bestand dann nur wenige Personen am Ort benutzen könnten und 

die Versendung von Fotokopien erst nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist möglich 

wäre (BGHZ 141, 13 (24); BT-Drucksache 10/837 S. 20). Diese grundlegenden Erwägungen 

des Gesetzgebers der Urheberrechtsnovelle des Jahres 1985 gelten auch heute fort. Über 

sie bestand in der vom Bundesministerium der Justiz eingerichteten Arbeitsgruppe „Schran-

ken“ Einvernehmen. Auf diesem Konsens aufbauend wird eine Regelung vorgeschlagen, die 

das für den Post- und Faxversand ausgewogene Verhältnis zwischen den berechtigten Inte-

ressen der Urheber und der Allgemeinheit nachzeichnet und vorsichtig in das digitale Umfeld 

überträgt. 

Die Schranke des Absatzes 1 gestattet lediglich die Vervielfältigung und die Übermittlung 

von Beiträgen, die in Zeitungen und Zeitschriften erschienenen sind, sowie kleiner Teile ei-

nes erschienenen Werkes. Ergänzend muss sich der Besteller auf eine Privilegierung des 

§ 53 berufen können. Der Bundesgerichtshof hat in der Begründung den Faxversand in  

elektronischer Form für zulässig erachtet. Er hat die elektronische Übermittlung beim Fax-

versand vom Faxgerät des Kopienversanddienstes bis zum Empfangsgerät des Bestellers 

als reinen unkörperlichen Übertragungsvorgang angesehen, der ohnehin nicht unter ein 

Verwertungsrecht des Urhebers fällt (BGHZ 141, 13 (26)). Diese Rechtsprechung wird auf-

gegriffen und im Grundsatz nicht zwischen den verschiedenen Formen der Übermittlung un-

terschieden. Die Werke dürfen dem Besteller daher zunächst im Weg des Post- oder Fax-

versandes übermittelt werden. Darüber hinaus ist eine Übermittlung in sonstiger elektroni-

scher Form zulässig, soweit der elektronische Versand funktional an die Stelle der Einzel-
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übermittlung in körperlicher Form tritt. Hervorzuheben ist, dass damit keine Schranke für das 

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß § 19a eingeführt wird. Der technische 

Wandel ermöglicht heute einen Internet-Download aus entsprechenden Datenbanken durch 

den Besteller. Würde eine solche Form des Angebots der Werke durch Bibliotheken gestat-

tet, so müssten Urheber und Rechtsinhaber in einen direkten Wettbewerb zu den öffentli-

chen Bibliotheken treten, die hierfür geringere Vergütungen fordern als die Rechtsinhaber. 

Damit würde jedoch eine eigenständige Vermarktung der Werke im Onlinebereich durch die 

Urheber und Rechtsinhaber beeinträchtigt.   

Die Regelung des Absatz 1 Satz 2 beschränkt den Kopienversand in sonstiger elektronischer 

Form. Die Übermittlung soll ausschließlich als grafische Datei und auch nur unter der Vor-

aussetzung zulässig sein, dass die Beiträge oder kleinen Teile eines Werkes nicht für Mit-

glieder der Öffentlichkeit aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von Orten und zu Zeiten 

ihrer Wahl zugänglich sind. Das für den Post- und Faxversand ausgewogene Verhältnis zwi-

schen den berechtigten Interessen der Urheber und Rechtsinhaber auf der einen Seite und 

denjenigen der Allgemeinheit auf der anderen Seite geriete für das digitale Umfeld in Gefahr, 

wenn den Bibliotheken eine Versendung in sonstiger elektronischer Form ohne jede Be-

schränkung gestattet würde. Ein unbegrenzter elektronischer Kopienversand auch dann, 

wenn ein Verlag selbst die Zeitschrift oder das Werk in elektronischer Form zum Abruf anbie-

tet, wäre dem Verlag nicht zumutbar, weil es seine Primärverwertung massiv beeinträchtigen 

würde und in der Regel auch gegen den Drei-Stufen-Test der Richtlinie verstoßen dürfte. 
Dabei geht die Bundesregierung davon aus, dass diese Rücksicht auf die Interessen der 

Verlage nur insoweit geboten ist, als deren eigene Angebote in elektronischer Form zu an-

gemessenen Konditionen gemacht werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass nicht jedes 

Werk dem Nutzer zu jeder Zeit von jedem Ort aus zugänglich ist. Gerade eine zügige Erlan-

gung von Informationen ist im Hinblick auf den Wissenschaftsstandort Deutschland beson-

ders erstrebenswert. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, dass den öffentlichen Bibliotheken 

eine Übermittlung in sonstiger elektronischer Form gestattet wird, wenn die betreffenden 

einzelnen Beiträge sowie kleinen Teile eines erschienenen Werkes nicht zu jeder Zeit von 

jedem Ort aus dem Nutzer im vom Besteller gewünschten Umfang zugänglich sind. Dabei 

wird darauf Rücksicht genommen, dass der Besteller, der beispielsweise nur einen einzelnen 

Beitrag einer Fachzeitschrift lesen möchte, nicht andere von ihm nicht benötigte Zeitschrif-

tenbeiträge im Paket erwerben muss. Andererseits muss aber den berechtigten Ansprüchen 

der Urheber in der Weise Rechnung getragen werden, dass mit der elektronischen Übermitt-

lung im Wesentlichen keine zusätzlichen, die Belange des Urhebers beeinträchtigenden Nut-

zungs- und Missbrauchsmöglichkeiten verbunden sind. Im Anschluss an das Urteil des Bun-

desgerichtshofs zur Zulässigkeit der Erstellung elektronischer Pressespiegel (Urteil vom 11. 
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Juli 2002, Az. I ZR 255/00, BGHZ 151, 300-316; NJW 2002, 3393-3396) wird deshalb die 

Übermittlung auf grafische Dateien, beziehungsweise auf Dateien, in die das entsprechende 

Werk als Faksimile eingebunden ist, beschränkt. 

Gemäß Absatz 2 steht dem Urheber für die Vervielfältigung und Übermittlung ein Anspruch 

auf eine angemessene Vergütung zu, der nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 

gemacht werden kann. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil zur Zulässigkeit des Ko-

pienversands in einer rechtsanalogen Anwendung der §§ 27 Abs. 2 und 3 (sog. Bibliotheks-

tantieme), § 49 Abs. 1 (Zeitungsartikel- und Rundfunkkommentare), § 54a Abs. 2 i.V.m. 

§ 54h Abs. 1 (Betreibervergütung) einen solchen Anspruch anerkannt. Er hat dabei den An-

forderungen des Art. 9 RBÜ, der Art. 9 und 13 des TRIPS-Übereinkommens, der Eigentums-

garantie des Art. 14 GG, sowie dem im gesamten Urheberrecht zu beachtenden Grundsatz 

Rechnung getragen, dass der Urheber tunlichst angemessen an dem wirtschaftlichen Nutzen 

seines Werks zu beteiligen ist (BGHZ 141, 13 (28)). Dieser verwertungsgesellschaftspflichti-

ge Vergütungsanspruch wird durch die Regelung ausdrücklich bestätigt. 

Durch die Aufnahme der Übermittlungshandlung in die Schrankenregelung des § 53a wird 

klargestellt, dass sich der Vergütungsanspruch nicht nur auf die Herstellung der Vervielfälti-

gungsstücke bezieht, sondern auch auf die Übermittlung durch die öffentlichen Bibliotheken 

im Rahmen des Kopienversandes. Der Bundesgerichtshof hat in der Begründung seines 

Urteils ausgeführt, dass die Herstellung von Vervielfältigungsstücken durch einen Dritten 

dem Auftraggeber als Vervielfältigungshandlung zugerechnet werde und daher begrifflich 

kein Verbreiten in Form des Inverkehrbringens gegeben sei. Dies hat zur Folge, dass eine 

Übermittlung aus dem Ausland mangels einer Verbreitungshandlung im Inland keiner Vergü-

tungspflicht unterliegt. Dieses Ergebnis erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. Durch die vor-

geschlagene Neuregelung unterfällt nunmehr auch die Übermittlung von Vervielfältigungs-

stücken im Rahmen eines Kopienversandes aus dem Ausland in den Geltungsbereich die-

ses Gesetzes der Vergütungspflicht. Es wird so gewährleistet, dass nicht durch eine Verlage-

rung des Kopienversands ins Ausland die in Absatz 1 vorgeschlagene Regelung umgangen 

werden kann. 

Zu Nummer 14 (§ 54 bis 54h) 

Allgemein: 

Die §§ 54 ff. enthalten die grundlegenden Bestimmungen über die Vergütungspflicht und 

Maßgaben, die bei der Bemessung der Vergütungshöhe zu beachten sind. Im Mittelpunkt 
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der Reform steht die Übergabe der bisher staatlichen Regulierung der Vergütungssätze in 

die Hände der Parteien.  

Nach dem ursprünglichen Konzept des geltenden Rechts sollten die Vergütungssätze für 

Geräte und Träger abschließend in der Anlage zu § 54d des Urheberrechtsgesetzes festge-

setzt werden. Die Aufstellung von Tarifen für Geräte und Speichermedien war daher nicht 

Aufgabe der Verwertungsgesellschaften, sondern die des Gesetzgebers selbst. Dement-

sprechend war auch keine Tarifhoheit der Verwertungsgesellschaften vorgesehen. Dieses 

Modell hat sich als wenig flexibel erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass die rapide technische 

Entwicklung in der Praxis flexible Anpassungsmechanismen erfordert. Dem ist das geltende 

gesetzliche Regelungsmodell nicht gerecht geworden. Augenfällig ist dies in den letzten Jah-

ren vor allem dadurch geworden, dass sich viele der neuen Gerätetypen nicht mehr in der 

Anlage einordnen ließen und deshalb Rechtsstreitigkeiten zur Folge hatten. Daher wird ein 

Systemwechsel weg von den starren, gesetzlich regulierten Vergütungssätzen hin zu einer 

flexiblen und praxisgerechten Bestimmung der Vergütungshöhe durch die Parteien vorge-

schlagen. Als Teil des Systemwechsels wird mit der Ersetzung der §§ 54 bis 54h durch die 

neuen Regelungen in den §§ 54 bis 54h die Anlage zu § 54d Abs. 1 des Urheberrechtsge-

setzes (Vergütungssätze) in der bisher geltenden Fassung aufgehoben. Die darin enthalte-

nen gesetzlichen Vergütungssätze gelten jedoch aufgrund der Regelung des § 13a Abs. 2 

UrhWG als Tarife fort. Diese Regelung gewährleistet einen kontinuierlichen Übergang in das 

neue, von den Beteiligten zu gestaltende Vergütungssystem. 

Zu § 54: 

Die Vorschrift regelt den Grundtatbestand der Vergütungspflicht und fasst die geltenden 

§§ 54, 54a zusammen. § 54 regelt derzeit die Vergütungspflicht für die Vervielfältigung im 

Wege der Bild- und Tonaufzeichnung, § 54a diejenige für die Vervielfältigung im Wege der 

Ablichtung.  

Entgegen den bisherigen Regelungen in §§ 54 und 54a rekurriert Absatz 1 nicht mehr auf 

bestimmte Vervielfältigungsmethoden wie Aufnahme, Übertragung oder Ablichtung sondern 

umfasst unterschiedslos alle Vervielfältigungsverfahren. Gleichermaßen offen formuliert wird 

nunmehr auch hinsichtlich der Vervielfältigungsquellen. Insoweit erkennt das geltende Recht 

allein Funksendungen und Bild- und Tonträger an. Für die genannten Beschränkungen be-

steht angesichts des Standes der Technik und des Nutzerverhaltens kein Grund mehr. Mit 

modernen Vervielfältigungsgeräten und Speichermedien werden Sprachwerke, Filme, Musik 

oder Bilder gleichermaßen vervielfältigt. Auch mit Blick auf neue Quellen für Vervielfältigun-
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gen – wie etwa das Internet – ist es angezeigt, das Gesetz neutral zu formulieren. Hinzu 

kommt, dass die §§ 54, 54a für die Vergütungspflicht im Übrigen ohnehin dieselben Tatbe-

standsvoraussetzungen aufweisen. Auch § 53 unterscheidet nicht zwischen Vervielfältigun-

gen im Wege der Bild- und Tonaufzeichnung sowie der Ablichtung. Außerdem führt die zu-

nehmende Konvergenz der Medien zu Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen § 54 und 

§ 54a. Absatz 1 erfasst folglich alle Fälle, die bisher in § 54 Abs. 1 oder § 54a Abs. 1 gere-

gelt sind.  

Ferner wird nach der vorgeschlagenen Änderung nicht mehr auf die „erkennbare Bestimmt-

heit“ der Geräte und Träger zur Vervielfältigung, sondern auf die tatsächliche nennenswerte 

Nutzung hierzu abgestellt. Diese Nutzung bezieht sich auf die Nutzung des Gerätetyps bzw. 

des Typs des Speichermediums. Dabei ist sowohl die private als auch die gewerbliche Nut-

zung zu erfassen. Im Ergebnis bedeutet dies die Erleichterung der Rechtsanwendung: Wird 

gegenwärtig sowohl über die Zweckbestimmung der Geräte und Speichermedien und damit 

die Vergütungspflicht dem Grunde nach als auch über die Vergütungshöhe gestritten, redu-

ziert der Änderungsvorschlag mögliche Konflikte auf die nicht vermeidbare Auseinanderset-

zung über die Vergütungshöhe.  

Der neu eingeführte Begriff ‚Speichermedien‘ umfasst alle physikalischen Informations- und 

Datenträger mit Ausnahme von Papier oder ähnlichen Trägern. Das sind alle elektronischen 

(z. B. Smartcard, Memory Stick), magnetischen (z.B. Musikkassette, Magnetband, Festplat-

te, Diskette) und optischen (z. B. Film, DVD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Laserdisk) Speicher. 

Nach der vorgeschlagenen Regelung sind Geräte auch dann vergütungspflichtig, wenn sie 

sich nur in Verbindung mit anderen Geräten oder sonstigem Zubehör zur Vervielfältigung 

eignen. Danach besteht auch für Geräte, deren Programmsteuerung keinen Vervielfälti-

gungsbefehl enthält, eine Vergütungspflicht, wenn dem Gerät dieser Befehl mit Hilfe eines 

externen Prozessors, wie er etwa auf dem Chip einer Smartcard enthalten sein kann, erteilt 

werden kann. Vergütungspflichtig ist dann allerdings nur das Gerät und nicht das Zubehör. 

Umgekehrt kann für Geräte, die ausschließlich im Rahmen von DRM-Systemen nutzbar sind, 

also nur vertraglich lizenzierte Vervielfältigungen gestatten, keine Vergütung gefordert wer-

den. Nicht vergütungspflichtig sind ferner auch Geräte und Speichermedien, die nur in gerin-

gem, nicht nennenswertem Umfang für urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen genutzt 

werden. Damit bleiben diejenigen Geräte und Speichermedien vergütungsfrei, die nur im 

Bagatellbereich zur Vervielfältigung benutzt werden. Ein solcher Bagatellbereich kann vorlie-

gen, wenn der Nutzungsumfang zumindest unter 10 % liegt.  
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Absatz 2 entspricht der Regelung von § 54c des geltenden Rechts, mit der nach der Über-

schrift der „Wegfall der Vergütungspflicht bei Ausfuhr“ geregelt war. Geräte und Speicher-

medien, die exportiert werden, sollen nicht erfasst werden.  

Zu § 54a: 

§ 54a enthält die Grundsätze, die bei der Gestaltung der Tarife für Geräte und Speicherme-

dien zu beachten sind. Die Vorschrift konkretisiert, unter welchen Bedingungen die Vergü-

tung angemessen im Sinne des § 54 ist. Sie soll den Verwertungsgesellschaften bei der 

Gestaltung der Tarife Orientierung bieten und gleichzeitig den gerichtlich nachprüfbaren 

Rahmen abstecken, in dem sie sich dabei zu halten haben. Die Höhe der Vergütung ist unter 

Berücksichtigung aller mit dieser Vorschrift vorgegebenen Parameter zu ermitteln. Der Sub-

sumtionsvorgang lässt sich mit der aus dem Verfassungsrecht bekannten Herstellung prakti-

scher Konkordanz verschiedener grundrechtlich geschützter, sich überschneidender oder 

miteinander kollidierender Rechtspositionen vergleichen. 

Ausgangspunkt ist der verfassungsrechtliche Grundsatz, dass den Urhebern für die durch 

das Urheberrechtsgesetz geschaffene Zulässigkeit der Nutzung ihrer Werke eine angemes-

sene Vergütung gebührt. Nachdem § 54 bereits bestimmt, dass der Urheber einen Anspruch 

auf angemessene Vergütung hat, bedarf es hier keiner Wiederholung dieses Grundsatzes.   

Mit Absatz 1 wird bewusst das wichtigste Kriterium zur Bemessung der Vergütungshöhe an 

erster Stelle genannt und damit in den Mittelpunkt gerückt: das Maß der tatsächlichen Nut-

zung der Geräte und Speichermedien für Vervielfältigungen nach § 53 Abs. 1 bis 3 des Ur-

heberrechtsgesetzes. Damit wird gewährleistet, dass der Urheber an der tatsächlichen wirt-

schaftlichen Nutzung seiner Werke beteiligt wird. Es wird aber auch sichergestellt, dass die 

Hersteller nur insoweit zur Vergütung verpflichtet werden, als ihre Geräte und Speicherme-

dien typischer Weise auch tatsächlich für private Kopien genutzt werden. Das setzt der Höhe 

der Vergütung pro Gerät deutliche Grenzen. Von den Nutzern soll nämlich nur die tatsächlich 

typischer Weise in Anspruch genommene Leistung vergütet werden.  

Die tatsächliche Nutzung des jeweiligen Gerätetyps ist durch empirische Untersuchungen 

(Umfrage- und Verkehrsgutachten) zu ermitteln. Bei den heute bereits bekannten Geräten 

und Speichermedien wird diese Regelung Streit über die Vergütungspflicht dem Grunde 

nach schnell beenden. Bei neuen Gerätetypen werden diese empirischen Untersuchungen 

erst nach einer gewissen Zeit möglich sein. Diese Untersuchungen sind zu veröffentlichen, 

um so mehr Transparenz und Akzeptanz zu schaffen. Es versteht sich von selbst, dass sol-
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che Gutachten streng objektiven Kriterien genügen müssen und im Streitfall voll überprüfbar 

sind. Es besteht deshalb auch keine Gefahr von Gefälligkeitsgutachten. Weil die Gutachten 

im Streitfall voll überprüfbar sind, würden Institute, deren Gutachten einer gerichtlichen  

Überprüfung nicht Stand halten, keine weiteren Aufträge erhalten. Eine hohe fachliche Quali-

fikation des Gutachtens liegt damit im eigenen Interesse des beauftragten Instituts. Im Übri-

gen ist darauf hinzuweisen, dass nur das Kopieren urheberrechtlich geschützter Inhalte bei 

den Untersuchungen zählen kann und nicht jeder fremde Inhalt darunter fällt. 

Zu berücksichtigen ist dabei auch der Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen. Diese 

Vorgabe war bisher in § 13 Abs. 4 UrhWG geregelt. Je nach dem Verbreitungsgrad techni-

scher Schutzmaßnahmen ändert sich die Möglichkeit, urheberrechtlich geschützte Werke mit 

einem bestimmten Gerät zu kopieren. Je mehr Werkexemplare mit Kopierschutzmaßnahmen 

versehen sind, desto geringer ist der Anteil urheberrechtlich relevanter Kopien an der Ge-

samtzahl der Vervielfältigungen mit einem bestimmten Gerät. Die zur Vervielfältigung grund-

sätzlich geeigneten Geräte können seltener für geschützte Werke eingesetzt werden. Von 

dieser Akzentverschiebung werden primär Geräte und Speichermedien betroffen sein, die 

digitale Kopien ermöglichen, insbesondere CD- und DVD-Brenner, MP3-Player und PCs.  

Mit Absatz 2 werden die Verwertungsgesellschaften verpflichtet, bei der Bemessung der Ta-

rife für einzelne Geräte auch die Vergütungspflicht für damit funktionell zusammenwirkende 

Geräte oder Speichermedien zu berücksichtigen. Es ist darauf zu achten, dass sich in der 

Addition aller vergütungspflichtigen Gerätekomponenten und des vergütungspflichtigen Zu-

behörs keine unangemessen hohe Gesamtvergütung ergibt. Das gilt insbesondere für Gerä-

tekombinationen wie etwa Personalcomputer und die damit verbundenen Peripheriegeräte 

(Scanner, Drucker, CD-/DVD-Brenner). Diese Regelung greift die Grundgedanken aus der 

BGH-Entscheidung zur Vergütungspflicht von Scannern auf (NJW 2002, 964-966 sowie 

GRUR 2002, 246-248). 

Mit Absatz 3 werden die Verwertungsgesellschaften verpflichtet, bei der Tarifgestaltung mit 

Blick auf die nutzungsrelevanten Eigenschaften der Geräte und Speichermedien zu differen-

zieren. Dies bezieht sich insbesondere auf die Leistungsfähigkeit der Geräte und Speicher-

medien. Insoweit wurde schon nach bisherigem Recht (Anlage zu § 54d) unterschieden. Da-

bei kann auf quantitative (etwa Anzahl der Kopien, die pro Zeiteinheit hergestellt werden 

können) und auf qualitative (Vervielfältigung von Tönen und Bildern, Farbkopien) Umstände 

abgestellt werden.  
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Da der Hersteller von Geräten und Speichermedien als ein Dritter durch die Vergütung be-

lastet ist, stößt die Vergütungshöhe dort an ihre Grenzen, wo der Hersteller unzumutbar be-

einträchtigt wird. Absatz 4 Satz 1 bestimmt daher, dass die Vergütung den Hersteller von 

Geräten und Speichermedien nicht unzumutbar beeinträchtigen darf. Durch diese Begren-

zung wird verhindert, dass durch die urheberrechtliche Vergütung, die in unseren Nachbar-

staaten nicht oder nicht in gleicher Höhe erhoben wird, der Inlandsabsatz der Geräte und 

Speichermedien beeinträchtigt wird. Das ist letztlich auch im Sinne der Vergütungsempfän-

ger, die daran interessiert sein müssen, dass möglichst viele der im Inland abgesetzten Ge-

räte tatsächlich in die Vergütungspflicht einbezogen werden. Es hat sich jedoch gezeigt, 

dass Anbieter aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen keine vergleichbaren 

Vergütungen erhoben werden, ihre Geräte preisgünstiger anbieten können. Durch vermehrte 

Einkäufe der Verbraucher im europäischen Ausland und „Grauimporte“ kann das zu Wettbe-

werbsverzerrungen auf dem deutschen Markt führen. Dies gilt insbesondere dann, wenn – 

wie in den letzten Jahren zu beobachten – die Preise für Vervielfältigungsgeräte und Spei-

chermedien sukzessive fallen und damit der Anteil der Vergütung am Verkaufspreis steigt. 

Das alte System gesetzlich festgesetzter Vergütungssätze hat es nicht vermocht, auf solche 

Marktentwicklungen flexibel zu reagieren und so etwaigen Gefahren für den Absatz zu be-

gegnen.  

Eine unzumutbare Beeinträchtigung wird in der Regel vorliegen, wenn die Vergütung nicht in 

einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum Preisniveau des Geräts oder des Spei-

chermediums steht. Im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit kann jedoch auch eine Preis-

gestaltung des Herstellers Berücksichtigung finden, durch die Gewinne auf gerätespezifische 

Leistungen oder Materialien verlagert werden. Verbrauchsmaterialien sind nicht nach § 54 

vergütungspflichtig. Dadurch, dass Gewinne auf Verbrauchsmaterialien verlagert wurden, 

kann der Gerätepreis signifikant sinken. Es ist aber nicht hinzunehmen, dass sich ein Her-

steller durch ein gerätespezifisches Preiskonzept weitgehend der Vergütung entzieht. Das 

Kriterium der Zumutbarkeit eröffnet die Möglichkeit, diesen Fällen zu begegnen. Gleichwohl 

gilt auch hier, dass der Hersteller nicht unzumutbar belastet werden darf. Dem Hersteller 

muss es möglich sein, den Preis für Vervielfältigungsgeräte anteilig auf die gerätespezifi-

schen Materialien umzulegen. Bei einer Wettbewerbssituation wird dies aber in der Regel 

ausgeschlossen sein. In diesen Fällen wird der Hersteller zumeist keinen Spielraum für Ge-

winnverlagerungen haben. Wird ein Gerät weit unter seinem eigentlichen Warenwert abge-

geben, weil es z. B. im Rahmen eines Kopplungsangebots gemeinsam mit einer Ware, einer 

Dienstleistung oder einem anderen Produkt vertrieben wird, ist für die Ermittlung der wirt-

schaftlich angemessenen Vergütung der eigentliche Warenwert des Geräts in Ansatz zu 

bringen. 
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Absatz 4 Satz 2 sieht daneben die Einführung einer bindenden prozentualen Obergrenze in 

Höhe von fünf Prozent vom Gerätepreis vor. Damit konkretisiert der Entwurf die Vorgabe aus 

Absatz 4 Satz 1, dass die Vergütung in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum 

Preisniveau des Geräts zu stehen hat. Bezugsgröße für die prozentuale Höchstgrenze ist der 

Verkaufspreis des in Frage stehenden Gerätetyps. Dabei ist nicht auf den individuellen Ein-

zelverkaufspreis abzustellen; maßgeblich ist vielmehr eine typisierende ex ante-Betrachtung 

für den betroffenen Gerätetyp, dessen durchschnittlicher Preis zu ermitteln ist. Discountakti-

onen einzelner Verkaufsstellen haben daher keinen Einfluss auf die für das betreffende Ge-

rät anfallende Vergütung. Die so ermittelte Obergrenze darf nicht überschritten werden. Sie 

bedeutet aber nicht, dass stets oder auch nur im Regelfall die Vergütung diesen Spielraum 

ausschöpfen müsste. Andererseits ist die Höchstgrenze auch nicht so zu verstehen, dass sie 

– etwa wie die Höchststrafe im Strafgesetzbuch – nur außergewöhnlichen Fällen vorbehalten 

wäre, in der Regel also nicht ausgeschöpft werden dürfte. Vielmehr bleibt es dabei, dass die 

festzusetzende Vergütung angemessen sein soll und sich an den sonstigen Vorgaben des § 

54a zu orientieren hat. 

Mit dieser Bestimmung greift der Gesetzentwurf auf ein Regelungsmodell zurück, das bereits 

von 1965 bis 1985 geltendes Recht war. Auch damals galt eine prozentuale Höchstgrenze 

des Gerätepreises für die Summe der Vergütungsansprüche. Zu praktischen Schwierigkeiten 

bei der Verteilung der gedeckelten zur Verfügung stehenden Vergütungssumme auf die ver-

schiedenen Beteiligten war es dabei nicht gekommen. Über die Zentralstelle für private Ü-

berspielungsrechte (ZPÜ) hatten sich die darin zusammengeschlossenen Verwertungsge-

sellschaften auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt; der Entwurf geht davon aus, dass eine 

solche einvernehmliche Regelung auch jetzt ohne weitere gesetzliche Vorgaben möglich ist.  

 

Satz 3 trifft eine Sonderregelung für sogenannte Multifunktionsgeräte, die mehrere Funktio-

nen in sich vereinen. Satz 3 sieht vor, die Obergrenze entsprechend unter fünf Prozent an-

zusetzen, wenn der Gerätetyp weit überwiegend nicht zur Vervielfältigung verwendet wird. 

Damit wird ein Gedanke aufgegriffen, der vom Bundesgerichtshof bereits zur bis 1985 gel-

tenden Rechtslage formuliert worden ist: Zwar sei auch bei Kombinationsgeräten die Vergü-

tung nach dem Verkaufspreis des gesamten Geräts zu bemessen, allerdings sei bei der 

Festsetzung des Prozentsatzes dem Umstand angemessen Rechnung zu tragen, dass Teile 

des Geräts nicht der vergütungspflichtigen Vervielfältigung dienen (BGH, Urteil vom 

18.9.1981, Az.: I ZR 43/80, GRUR 1982, 104). Der Gesetzentwurf typisiert diesen Gedanken 

und führt ihn in Satz 3 als gesetzliche Regelung ein. Unberührt davon bleibt die Grundregel 

in § 54, dass überhaupt nur Geräte, die im nennenswerten Umfang zu Vervielfältigungen 
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nach § 53 benutzt werden, vergütungspflichtig sind. Bleibt der Anteil der Nutzung zur Verviel-

fältigung selbst hinter dieser Schwelle zurück, entfällt die Vergütungspflicht insgesamt. 

Zu § 54b: 

In dem Vorschlag eines neuen § 54b werden die für den Händler und Importeur von Geräten 

und Speichermedien geltenden Bestimmungen zusammengefasst. Inhaltlich ergeben sich 

dadurch keine Änderungen im Vergleich zum geltenden Recht. Der neugefasste § 54b 

Abs. 1 entspricht § 54 Abs. 1 Satz 2 und 3 des geltenden Rechts. § 54b Abs. 2 entspricht 

§ 54 Abs. 2 des geltenden Rechts. § 54b Abs. 3 entspricht § 54b des geltenden Rechts. Ver-

zichtet wurde lediglich auf die Übernahme der Ausnahmeregelungen in §§ 54 Abs. 1 Satz 3 

und 54a Abs. 1 Satz 3 für Kleinhändler, die in der bisherigen Praxis ohne Bedeutung geblie-

ben sind.  

Zu § 54c: 

§ 54c enthält nunmehr die Regelung zur Vergütungspflicht der Betreiber von Vervielfälti-

gungsgeräten. Diese Regelung entspricht wörtlich dem geltenden § 54a Abs. 2. 

Zu § 54d: 

§ 54d lehnt sich an § 54e des geltenden Rechts an. Die Unterscheidung der Hinweispflicht 

nach Absatz 1 für Ablichtungsgeräte und Absatz 2 für Geräte und Träger der Bild- und Ton-

aufzeichnung wurde entsprechend der einheitlichen Regelung der Vergütungspflicht in § 54 

aufgegeben. Die Hinweispflicht gilt nur, wenn Geräte oder Speichermedien an einen Unter-

nehmer für dessen Unternehmen abgegeben werden, nicht jedoch für Verkäufe an End-

verbraucher. Dies entspricht weitgehend dem geltenden Recht (§ 54e Abs. 2). Die Form des 

Hinweisvermerks wird nicht vorgeschrieben. Eine Pflicht zur Angabe eines Vergütungsbetra-

ges würde bei der Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Speichermedien einen kaum zu 

leistenden bürokratischen Aufwand bedeuten. Wie bei der Hinweispflicht nach § 54e Abs. 1 

des geltenden Rechts soll es deswegen ausreichend sein, in der Rechnung einen Vermerk 

vorzusehen, dass die Vergütung im Rechnungsbetrag enthalten ist. 
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Zu § 54e: 

§ 54e entspricht inhaltlich § 54f des geltenden Rechts. Die Anpassungen (Streichung der 

Wörter „Bild- oder Tonträger, die erkennbar zur Vornahme von Vervielfältigungen im Wege 

der Bild- und Tonaufzeichnung bestimmt sind“ in Absatz 1 der bisherigen Regelung; Strei-

chung des Absatz 2 der bisherigen Regelung) sind Folge der Zusammenfassung der §§ 54 

und 54a in einer Vorschrift. 

Zu § 54f: 

§ 54f entspricht inhaltlich § 54g des geltenden Rechts. Soweit Änderungen vorgenommen 

wurden, resultieren diese aus der Zusammenfassung der §§ 54 und 54a in einer Vorschrift 

und den in § 54 vorgenommen Änderungen. 

Zu § 54g: 

Die Regelung eines Rechts, Kontrollbesuche bei Betreibern von Kopierläden vorzunehmen, 

ist die gesetzgeberische Reaktion auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13. November 

2003 (I ZR 187/01 – Kontrollbesuch –), nach dem es einer Verwertungsgesellschaft unter-

sagt ist, gegen den Willen des Geschäftsinhabers die Geschäftsräume eines Kopierladens 

zu betreten, um die bereitgehaltenen Fotokopiergeräte zu erfassen und zu kontrollieren.  

Betreiber von Vervielfältigungsgeräten sind nach § 54c zur Vergütung verpflichtet. Die den 

Vergütungsanspruch wahrnehmende VG WORT hat in der Praxis – trotz der nach § 54f be-

stehenden Auskunftspflicht – allerdings erhebliche Schwierigkeiten, den Anspruch auch zu 

realisieren, da Betreiber oftmals nicht bereit sind, ihren urheberrechtlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. Das Kontrollbesuchsrecht soll die Durchsetzung des Anspruchs beschleu-

nigen und erleichtern. Das Betreten dient einem erlaubten Zweck und ist für dessen Errei-

chung auch erforderlich. Gegenstand und Umfang werden klar bestimmt. Mit dem neuen 

Recht auf Kontrollbesuche ist freilich kein Selbsthilferecht verbunden. Wird der Kontrollbe-

such verwehrt, ist der Rechtsweg zu beschreiten.  

Zu § 54h: 

Der neu eingefügte Absatz 2 Satz 2 berücksichtigt die Auswirkungen des Einsatzes techni-

scher Maßnahmen auch in Hinblick auf die Verteilung des Vergütungsaufkommens an die 

Berechtigten. Mit dieser Ergänzung wird geregelt, was eigentlich selbstverständlich ist: wer 
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durch technische Maßnahmen die Vervielfältigung seiner Werke unterbindet, schließt da-

durch die Anwendung des Grundtatbestands für den Vergütungsanspruch aus und kann in-

soweit nicht an den Einnahmen aus der Pauschalvergütung teilhaben. Soweit diese Werke 

allerdings über andere Quellen (z. B. Rundfunk) vervielfältigt werden können, besteht natür-

lich ein Recht auf Teilhabe an der Erlösverteilung. Die Einzelheiten dieser Anspruchskürzung 

bzw. des Anspruchsausschlusses sind in den Satzungen bzw. Verteilungsplänen der Ver-

wertungsgesellschaften nach Maßgabe des § 7 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes 

zu regeln.  

Zu Nummer 15 (§ 63) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie 

„Urheberrecht in der Informationsgesellschaft“. Nach Art. 5 Abs. 3 Buchstabe a der Richtlinie 

ist bei Nutzungen zur Veranschaulichung im Unterricht oder für Zwecke der wissenschaftli-

chen Forschung die Quelle anzugeben. Die bisherige Regelung für Datenbankwerke in Satz 

2 ist durch Einfügung der entsprechenden allgemeinen Schrankenregelungen des § 53 ent-

behrlich. 

Zu Nummer 16 (§ 63a) 

§ 63a ist durch das Gesetz vom 22. März 2002 zur Stärkung der vertraglichen Stellung von 

Urhebern und ausübenden Künstlern in das Urheberrechtsgesetz eingefügt worden. Danach 

kann der Urheber auf die gesetzlichen Vergütungsansprüche (wie z. B. §§ 54, 54a) nicht 

verzichten und diese Ansprüche im Voraus nur an Verwertungsgesellschaften abtreten. Mit 

dieser Regelung sollte dafür gesorgt werden, dass die Ansprüche dem Urheber erhalten blei-

ben und in der Praxis nicht leer laufen.  

§ 63a hat in der Praxis zu Schwierigkeiten geführt. So wurde in der VG Wort von Vertretern 

der Autoren vorgetragen, dass sie seit Inkrafttreten des Gesetzes ihre gesetzlichen Vergü-

tungsansprüche nicht mehr an ihre Verleger abtreten könnten. Folglich könnten die Verleger 

auch nicht mehr im bisherigen Maße bei der Verteilung der pauschalen Vergütung berück-

sichtigt werden.  

Diese Auslegung, der von verlegerischer Seite widersprochen wurde, entspricht nicht der 

Intention des Gesetzgebers, der lediglich den Schutz der Urheber im Vertragsverhältnis im 

Sinn hatte. Ein Ausschluss der Verleger von der pauschalen Vergütung wäre angesichts der 

von ihnen erbrachten erheblichen Leistung auch sachlich nicht hinnehmbar. Dies gilt um so 
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mehr, als den Verlegern im Gegensatz zu anderen Verwertern vom Gesetzgeber bisher kei-

ne eigenen Leistungsschutzrechte zugesprochen worden sind.  

Der neue Satz 2 soll gewährleisten, dass die Verleger auch in Zukunft an den Erträgen der 

VG Wort angemessen zu beteiligen sind. Die Beschränkung auf eine Sonderregelung für 

Verleger rechtfertigt sich daraus, dass eine Regelung für diejenigen Verwerter, denen Leis-

tungsschutzrechte zustehen, nicht erforderlich ist. Sie können nämlich den Verwertungsge-

sellschaften eigene Rechte zur Wahrnehmung übertragen.  

Das grundsätzliche Anliegen des Schutzes des Urhebers vor Übervorteilung hat nach wie 

vor seine Berechtigung und wird durch die Änderung gewahrt. Dem gleichen Ziel dient auch 

die Einschränkung, dass Satz 2 nur für solche Verwertungsgesellschaften gilt, in denen die 

Rechte von Verlegern und Urhebern gemeinsam wahrgenommen werden. Die Gefahr, dass 

Urheber zukünftig nicht mehr angemessen an den Vergütungen beteiligt werden könnten, 

besteht daher nicht. 

Zu Nummer 17 (§ 79 Abs. 2) 

Die Änderung des § 79 Abs. 2 Satz 2 ist erforderlich, weil das Verbot, Nutzungsrechte in 

unbekannten Nutzungsarten zu übertragen (§ 31 Abs. 4) aufgehoben wurde. Für den aus-

übenden Künstler bedeutet diese redaktionelle Anpassung keine Änderung der geltenden 

Rechtslage. 

Wie in Nummer 7 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Zuordnung des 

§ 42a im Abschnitt Rechtsverkehr im Urheberrecht. Da ausübende Künstler nicht zur Verga-

be von Zwangslizenzen verpflichtet sein sollen, ist die Verweisung auf § 42a auszunehmen. 

Zu Nummer 18 (§ 87 Abs. 5) 

Neben dem Sendeunternehmen können Verwertungsgesellschaften Inhaber von Rechten 

bzw. Ansprüchen in Bezug auf die Kabelweitersendung sein. In diesem Fall muss das Ka-

belunternehmen weitere Vereinbarungen mit den beteiligten Verwertungsgesellschaften ab-

schließen. Damit für die Kabelunternehmen transparent und kalkulierbar ist, welche Vergü-

tungen sie für die Kabelweitersendung insgesamt zu leisten haben, wird in § 87 Abs. 5 ein 

Vorschlag aus der Arbeitsgruppe aufgegriffen und Kabelunternehmen die Möglichkeit einge-

räumt, zu angemessenen Bedingungen gemeinsame Verträge mit allen Berechtigten zu 

schließen. Bisher waren gemeinsame Verhandlungen nur mit der Zustimmung aller Parteien 
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möglich. Mit der Neuregelung erhalten Kabelunternehmen die Möglichkeit, gemeinsame Ver-

träge über die Kabelweitersendung zu verlangen. Dies soll auch für Sendeunternehmen gel-

ten. Diese können ebenso ein berechtigtes Interesse an einem gemeinsamen Vertrags-

schluss mit den Verwertungsgesellschaften haben, da vielfach nur durch einen globalen Ver-

tragsschluss aller Beteiligten sichergestellt werden kann, dass alle in Rede stehenden Rech-

te eingeräumt werden, und außerdem für die Sendeanstalten das Verhältnis der Vergü-

tungsanteile der verschiedenen Rechtsinhaber untereinander von Bedeutung ist. Allerdings 

gilt auch hier wie für die Verpflichtung nach Satz 1, dass die Verhandlungsposition nicht 

missbraucht werden darf. Ein gemeinsamer Vertragschluss kann abgelehnt werden, sofern 

ein sachlich rechtfertigender Grund besteht. Durch die Regelung des Satz 2 werden bereits 

bestehende Vereinbarungen zur Kabelweitersendung nicht berührt. 

Von Seiten der Kabelunternehmen ist eine gesetzliche Regelung gefordert worden, wonach 

eine auf bestimmte Übertragungstechniken beschränkte Rechtseinräumung unzulässig sein 

soll. Soweit ein Programm zeitgleich, unverändert und vollständig weitergesendet werden 

soll (Kabelweitersendung), sind Sendeunternehmen nach § 87 Abs. 5 schon jetzt verpflichtet, 

einen Vertrag über die Kabelweitersendung zu angemessenen Bedingungen abzuschließen. 

Der Kontrahierungszwang in § 87 Abs. 5 ist technologieneutral und umfasst deshalb analoge 

genauso wie digitale Übermittlungstechniken. Der Vertragsabschluss kann vom Sendeunter-

nehmen nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass bereits eine analoge Übertra-

gungstechnik lizenziert wurde. Ebenso unzulässig ist es, den Vertragsabschluss über die 

Kabelweitersendung von unangemessenen Bedingungen oder vertragsfremden Zusatzleis-

tungen abhängig zu machen. Die Bundesregierung nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, 

dass hinsichtlich der Kabelweitersendung zwischen den Privatsendern und der Kabelbran-

che bereits zum großen Teil Einigungen erzielt werden konnten, und sie geht davon aus, 

dass diese Verhandlungen auf allen Netzebenen und mit weiteren Beteiligten zügig zum Ab-

schluss kommen werden. Die Bundesregierung wird jedoch den Fortgang der Verhandlun-

gen mit Blick darauf beobachten, dass – wie oben ausgeführt – die Verhandlungen zu sach-

gerechten und angemessenen Ergebnissen führen und Verhandlungspositionen nicht miss-

braucht werden dürfen.  

Zu Nummern 19 und 20 (§§ 88, 89) 

Im Rahmen der Reform von § 31 Abs. 4 wird für den Filmbereich vorgeschlagen, künftig die 

in den §§ 88 und 89 enthaltenen Auslegungsregeln auch auf unbekannte Nutzungsarten zu 

erstrecken. Daher wird die in den §§ 88, 89 bisher enthaltene Beschränkung auf bekannte 

Nutzungsarten aufgegeben. Die Einräumung des Verfilmungsrechts erlaubt dem Rechtser-
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werber – regelmäßig der Filmhersteller – demnach auch, den Film auf im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses noch nicht bekannte Nutzungsarten zu verwerten. Gleiches gilt für die am 

Filmwerk selbst schöpferisch Mitwirkenden. Damit gehen die für den Filmbereich vorge-

schlagenen Änderungen noch über § 31a hinaus, da sie entsprechende Rechtseinräumun-

gen nicht nur zulassen, sondern zur Regel erklären. Abweichende vertragliche Abreden zu-

gunsten des Urhebers bleiben gleichwohl möglich. Grund der Änderungen sind die gerade 

im Filmbereich auftretenden praktischen Schwierigkeiten beim Nacherwerb von Rechten an 

unbekannten Nutzungsarten. Will ein Filmproduzent etwa einen in den 60er Jahren gedreh-

ten Film als On-Demand-Angebot im Internet auswerten, muss er die Verwertungsrechte für 

diese neue Nutzungsart bei allen Urhebern, deren Leistungen in den Film Eingang gefunden 

haben, nacherwerben. An einem Filmwerk sind allerdings typischer Weise eine Vielzahl von 

Urhebern beteiligt. Dies können im Einzelfall z. B. Romanautoren, Drehbuchautoren, Kom-

ponisten, Songtexter, Synchronautoren, Regisseure, Kameramänner, Cutter, Szenen- und 

Kostümbildner sowie Filmarchitekten sein, um nur die wichtigsten zu nennen. Der Filmher-

steller muss zunächst für jeden Beteiligten prüfen, ob dieser überhaupt Urheber ist, d. h. tat-

sächlich einen hinreichend eigenschöpferischen Beitrag erbracht hat. Die so ermittelten Ur-

heber – bzw. deren Erben – muss er dann ausfindig machen und mit ihnen über die Einräu-

mung der Rechte verhandeln. Verweigert auch nur einer der Urheber – aus welchem Grund 

auch immer – die Rechtseinräumung, ist eine Verwertung zumindest einstweilen ausge-

schlossen, will der Filmproduzent keine Urheberrechtsverletzung riskieren. Die Verwertung 

von Filmproduktionen in einer neuen Nutzungsart ist für den Filmhersteller also mit einer 

Reihe von finanziellen und rechtlichen Risiken sowie der Gefahr der Obstruktion einzelner 

verbunden. All dies bedeutet generell ein Hindernis für die Auswertung von Filmen in neuen 

Nutzungsarten.  

Diese Situation ist indes weder im Interesse der Urheber, noch der Filmproduzenten und 

auch nicht im Interesse der Konsumenten. Alle Beteiligten sind nämlich daran interessiert, 

dass ein Film möglichst schnell auch in neuen Nutzungsarten ausgewertet wird und verfüg-

bar ist. Für Urheber und Filmproduzenten stehen dabei handfeste wirtschaftliche Interessen 

im Vordergrund, während seitens der Konsumenten vor allem ein Bedürfnis nach einem 

möglichst umfassenden Angebot besteht, aus dem sie im Rahmen eines neuen Mediums 

wählen können. Die Zwecksetzung des § 31 Abs. 4, dem Urheber Mehrerträgnisse vorzube-

halten, die sich aus neuen technischen Entwicklungen ergeben, wird also durch eben diese 

Regelung im Filmbereich konterkariert.  

Dem hilft die Neuregelung mit einer interessengerechten Lösung ab, die über § 32c eine 

angemessene Vergütung für die Verwertung in der neuen Nutzungsart vorsieht. Damit wird 
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der eigentliche Regelungszweck des § 31 Abs. 4, den Urheber an den Früchten der Verwer-

tung seines Werkes möglichst weitgehend zu beteiligen, nicht nur fortgeschrieben, sondern 

in besonderem Maße dessen praktische Erfüllung ermöglicht.  

§ 31a findet nur hinsichtlich des Schriftformerfordernisses Anwendung. Ein Widerrufsrecht 

besteht nicht, da es dem Ziel der Regelungen in §§ 88, 89 widerspricht, eine möglichst un-

gehinderte Verwertung des Films in einer unbekannten Nutzungsart durch den Filmhersteller 

zu gewährleisten. Selbstverständlich hat der Urheber bei Nutzung des Werks in der neuen 

Nutzungsart gemäß § 32c Anspruch auf angemessene Vergütung. 

Zu Nummer 21 (§ 137l) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine Übertragungsfiktion für Rechte an neuen Nutzungsarten zugunsten 

eines Erwerbers aller wesentlichen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses übertragbaren 

Nutzungsrechte. Hierdurch wird vermieden, dass der Verwerter jeden einzelnen Urheber 

ausfindig machen muss, um ein Werk auf eine neue Nutzungsart auswerten zu können.  

Die Fiktion gilt jedoch nur, wenn der Urheber dem Verwerter alle wesentlichen zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses bekannten Nutzungsrechte ausschließlich sowie räumlich und zeitlich 

unbegrenzt eingeräumt hat. Die Anknüpfung an die Übertragung der wesentlichen zum Zeit-

punkt des Vertragsschlusses übertragbaren Rechte schafft die nötige Flexibilität, um der 

Rechtsprechung die Entscheidung zu überlassen, welche Rechte bei den verschiedenen 

Werkarten übertragen worden sein müssen. Eine Anknüpfung an die Übertragung sämtlicher 

Rechte würde dazu führen, dass bereits das Fehlen einzelner Nebenrechte – wie z. B. des 

Charakter Merchandising-Rechts oder des Remake-Rechts beim Film – zum Nichteingreifen 

der Fiktion führen würde. Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit durch die Rechtsprechung 

wird darauf abzustellen sein, ob im konkreten Einzelfall alle diejenigen Rechte übertragen 

wurden, die für eine umfassende Verwertung nach dem jeweiligen Vertragszweck notwendig 

sind. Steht also beispielsweise die Verwertung eines Schriftwerks als Buchausgabe inmitten, 

kommt es nur darauf an, dass dem Verwerter alle für diesen Verwertungszweck relevanten 

Nutzungsrechte eingeräumt wurden.  

Der Urheber konnte nach geltendem Urheberrecht seinem ursprünglichen Vertragspartner 

nur Rechte an bereits bekannten Nutzungsarten einräumen. Er ist also nicht bewusst das 

Risiko eingegangen, dass sein Werk auf eine Nutzungsart ausgewertet wird, die er noch 
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nicht kannte. Der Urheber ist daher in seinem Vertrauen darauf, dass sein Werk nicht in neu 

bekannt gewordenen Nutzungsarten verwertet wird, zu schützen. Dies wird durch die Mög-

lichkeit des Urhebers gewährleistet, der Verwertung auf die neue Nutzungsart zu widerspre-

chen. Absatz 1 bestimmt daher, dass die Übertragungsfiktion nur gilt, wenn der Urheber 

nicht der Nutzung widerspricht. Handelt es sich um eine Nutzungsart, die bis zum Inkrafttre-

ten des Gesetzes bekannt geworden ist, so kann der Urheber innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten des Gesetzes dem Rechteübergang widersprechen. Die Frist von einem Jahr 

erscheint angesichts der bereits mehrjährigen Reformdiskussion über das „Archivproblem“ 

für den Schutz der Urheberinteressen ausreichend. Eine längere Frist wäre auch nicht mit 

dem Interesse der Verwerter und der Allgemeinheit an einem Beginn der Verwertung in den 

bekannt gewordenen Nutzungsarten zu vereinbaren. Wird die Nutzungsart erst nach Inkraft-

treten des Gesetzes bekannt, kann der Urheber widersprechen, solange der Verwerter noch 

nicht mit der Nutzung des Werkes in der neuen Nutzungsart begonnen hat. Hat der Urheber 

der Nutzung in der neuen Nutzungsart widersprochen, so müssen die Verwerter über den 

Rechteerwerb einzelvertraglich verhandeln. Selbst wenn zahlreiche Urheber von diesem 

Recht Gebrauch machen sollten, reduziert sich jedenfalls der Aufwand für die Suche nach 

dem Urheber erheblich. Insoweit liegt diese Regelung auch im Interesse der Verwerter.  

Die vorgeschlagene Lösung knüpft nicht an die vor Inkrafttreten des Gesetzes erfolgte Rech-

teübertragung an, sondern an das Verhalten des Urhebers nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

Der mit der Übertragungsfiktion verbundene Verlust des Rechts des Urhebers beruht damit 

auf einem Handeln bzw. einem Nichthandeln des Urhebers und ist daher mit der Einführung 

eines neuen gesetzlich geregelten Falls von Schweigen als Willenserklärung zu vergleichen. 

Eine verfassungsrechtlich relevante Rückwirkung besteht insoweit nicht. 

Sofern ein Dritter die Rechte für die neue Nutzungsart etwa nach Bekanntwerden der Nut-

zungsart erworben hat, bleiben diese Rechte nach Absatz 1 Satz 2 unberührt. Hiermit wird 

klargestellt, dass die Fiktion nicht in bestehende Verträge eingreift, durch die Rechte an vor 

dem Inkrafttreten des Gesetzes bekannten Nutzungsarten wirksam übertragen wurden. Er-

folgte die Rechtseinräumung nur beschränkt (z. B. durch Erteilung einer nicht ausschließli-

chen Berechtigung), so greift die Fiktion in dem verbleibenden Umfang. Hat etwa ein Kom-

ponist einem Dritten das nicht ausschließliche Recht zur On-Demand-Auswertung eines Mu-

sikstücks eingeräumt, so gilt die Fiktion dennoch auch für das Recht der On-Demand-

Auswertung. Der Dritte ist jedoch weiter berechtigt, von seinem nicht ausschließlichen Nut-

zungsrecht Gebrauch zu machen. 

Zu Absatz 2 
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Ferner scheint es sachgerecht, dass in Fällen, in denen der ursprüngliche Vertragspartner 

des Urhebers sämtliche der erworbenen Nutzungsrechte zeitlich und räumlich unbegrenzt an 

einen Dritten weiter übertragen hat, der Dritte auch die Rechte zur Nutzung auf die neue 

Nutzungsart erhält. Dies ist besonders bedeutend in Fällen, in denen der ursprüngliche Ver-

tragspartner nicht mehr existiert. In diesem Fall muss auch der Widerspruch gegenüber dem 

Dritten erklärt werden. Für den Fall, dass der Urheber nicht von Beginn an über die vollstän-

dige Rechteübertragung informiert wurde, bedarf es einer entsprechenden Auskunftspflicht 

seines ursprünglichen Vertragspartners.  

Zu Absatz 3 

Hat sich der Urheber nach Bekanntwerden der Nutzungsart mit dem Verwerter über eine 

angemessene Vergütung geeinigt, ist der Urheber nicht mehr schützenswert. Die Situation 

entspricht dann der nach einem einzelvertraglichen Nacherwerb der Rechte. Das Rückrufs-

recht entfällt daher in diesem Fall. Die Regelung entspricht inhaltlich dem § 31a Abs. 2. 

Zu Absatz 4 

In Fällen, in denen an einem Werk oder an einer nur insgesamt sinnvoll auswertbaren Ge-

samtheit von Werken oder Werkbeiträgen mehrere Urheber oder Leistungsschutzberechtigte 

beteiligt sind, besteht das besondere Risiko der Blockade. Ein einziger Urheber kann durch 

seinen Widerspruch verhindern, dass das Werk auf die neue Nutzungsart ausgewertet wird. 

Hierdurch werden die Auswertungschancen der anderen Beteiligten erheblich gestört. In 

diesen Fällen soll der Widerspruch nur eingeschränkt möglich sein. Nur so kann dem Inte-

resse der Verwerter und den Auswertungsinteressen der anderen Beteiligten Rechnung ge-

tragen werden. Die vorgeschlagene Regelung entspricht inhaltlich § 31a Abs. 3.  

Zu Absatz 5 

Aufgrund der üblicherweise mit der neuen Nutzungsart verbundenen zusätzlichen Einnah-

memöglichkeiten bedarf es eines Anspruchs des Urhebers auf angemessene Vergütung. 

Erwirbt nach Absatz 2 ein Dritter das Recht an der neuen Nutzungsart, ist auch dieser ver-

pflichtet, den Urheber angemessen zu vergüten. Der ursprüngliche Vertragspartner ist in 

diesen Fällen nicht mehr an dem Rechteerwerb durch den Dritten beteiligt. Absatz 5 ent-

spricht inhaltlich der in § 32c Abs. 1 und 2 vorgeschlagenen Regelung. 

Zu Nummer 22 (Anlage zu § 54d Abs. 1) 
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Die Aufhebung der Anlage ist eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Neugestal-

tung des Pauschalvergütungssystems (§§ 54, 54a) ergibt.   

Zu Artikel 2 (Änderung des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 13 Abs. 4) 

Die Vorgabe zur Berücksichtigung des Verbreitungsgrades technischer Schutzmaßnahmen 

bei der Festlegung der Vergütungshöhe nach § 54 UrhG hat Eingang gefunden in § 54a Abs. 

1 UrhG-E und kann daher hier gestrichen werden.  

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 13 bis 13c) 

Durch § 13a Abs. 1 Satz 1 soll sichergestellt werden, dass bereits vor der Aufstellung der 

Tarife durch die Verwertungsgesellschaften die Interessen der Gerätehersteller in den Pro-

zess der Tariffestsetzung einfließen können. Diese Konsultation ist im Sinne eines partner-

schaftlichen Zusammenwirkens der Beteiligten bei der Aufstellung der Tarife zu verstehen 

und soll dazu führen, dass die Belange und Vorstellungen der Hersteller von Geräten und 

Speichermedien den Verwertungsgesellschaften bei der Festsetzung der Tarife bewusst 

werden und nachträgliche Streitigkeiten über die Tarife vermieden oder wenigstens ent-

schärft werden. Die Regelung liegt damit im Interesse aller Beteiligten.  

Absatz 1 Satz 2 verweist zur Bemessung der von den Verwertungsgesellschaften aufzustel-

lenden Tarife für Geräte und Speichermedien auf die Vorgaben des § 54a des Urheber-

rechtsgesetzes. Zur Ermittlung der tatsächlichen Nutzung gibt Satz 3 den Verwertungsge-

sellschaften auf, empirische Untersuchungen anzustellen, was etwa durch die Einholung von 

Gutachten der Marktforschung geschehen kann. Diese sollen dann – wie dies schon jetzt im 

Einzelfall geschieht – veröffentlicht werden, so dass sie jedermann zugänglich sind. Dadurch 

wird die objektive Ermittlung der Nutzung für jedermann transparent. Die Tarife gewinnen 

dadurch an Akzeptanz.   

Mit Absatz 2 wird bestimmt, dass die in der Anlage zu § 54d Abs. 1 des Urheberrechtsgeset-

zes festgelegten Vergütungssätze als Tarife fortgelten, solange keine neuen Tarife durch die 

Verwertungsgesellschaften aufgestellt werden. Die Regelung ist ein wichtiger Bestandteil 

des Übergangs von der staatlichen Regulierung hin zur Selbstregulierung. Das entspricht 

dem Wunsch der beteiligten Kreise. Durch die Fiktion, dass die bisherigen gesetzlichen Ver-

gütungssätze als Tarife gelten, werden gleichzeitig Änderungen für die Zukunft nicht ausge-
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schlossen. Sie unterliegen damit wie Tarife der Verwertungsgesellschaften der Überprüfung 

durch die Schiedsstelle und die ordentlichen Gerichte.  

Durch Absatz 3 wird die Verwertungsgesellschaft verpflichtet, ihre Partner aus den Gesamt-

verträgen über die Einnahmen aus der Pauschalvergütung und deren Verwertung zu unter-

richten. Dabei ist auch nach der Verteilung in das In- und Ausland zu differenzieren, soweit 

entsprechende Angaben den Verwertungsgesellschaften vorliegen oder ohne unzumutbaren 

Aufwand ermittelt werden können. Mit dieser Maßnahme wird einem legitimen Interesse der 

Gerätehersteller nachgekommen, Aufschluss über das Volumen der ihnen auferlegten Ab-

gabe und deren Verwendung zu erhalten. Die Regelung dient damit gleichzeitig der Schaf-

fung einer größeren Transparenz der Tätigkeit der Verwertungsgesellschaften, was ebenso 

wie die in Absatz 1 Satz 1 eingeführte Konsultation einem partnerschaftlichen Zusammen-

wirken der Beteiligten zuträglich ist. Für die Verwertungsgesellschaften bedeutet die vorge-

sehene Unterrichtungspflicht keinen zusätzlichen administrativen Aufwand, da die Ge-

schäftsberichte bereits heute überwiegend die entsprechenden Angaben enthalten. Durch 

die gesetzliche Beschränkung der Angaben über die Verwendung nach Empfängergruppen 

ist zugleich sichergestellt, dass von den Verwertungsgesellschaften keine Auskünfte über 

individuelle Ausschüttungen verlangt werden können.  

Zu Nummer 4 (§ 14) 

In § 14 wird klargestellt, dass die Schiedsstelle auch bei Streitigkeiten betreffend die Vergü-

tungspflicht nach § 54 UrhG sowie bei Streitigkeiten betreffend die Betreibervergütung nach 

§ 54c UrhG angerufen werden kann. Die Mitglieder der Schiedsstelle werden nicht mehr wie 

bisher auf vier Jahre berufen. Ihre Berufung erfolgt vielmehr für mindestens ein Jahr. Die 

Berufung kann auch für einen bestimmten längeren Zeitraum erfolgen. Damit wird wie bisher 

die Unabhängigkeit der Mitglieder der Schiedsstelle gewährleistet. Im Interesse einer be-

darfsgerechten Besetzung der Schiedsstelle wird klargestellt, dass vom Bundesministerium 

der Justiz bei der Schiedsstelle mehrere Kammern eingerichtet werden können. Die 

Schiedsstelle soll damit in die Lage versetzt werden, die Einigungsvorschläge innerhalb der 

Frist der §§ 14a Abs. 2 Satz 1, 16 Abs. 1 zu unterbreiten. 

In Streitfällen über die Vergütungspflicht von Geräten und Speichermedien wird bundeswei-

ten Dachorganisationen der mit öffentlichen Mitteln geförderten Verbraucherverbände die 

Möglichkeit eingeräumt, schriftlich Stellung zu nehmen.  
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Nicht gefolgt werden konnte dem Wunsch der beteiligten Kreise nach Ausstattung der 

Schiedsstelle mit Entscheidungskompetenz. Die Schiedsstelle behält den Charakter einer 

Einrichtung, die allein der gütlichen Streitbeilegung verpflichtet ist. Sie ist indes auch weiter-

hin weder ein der ordentlichen Gerichtsbarkeit vorgelagertes Gericht, noch eine Art staatli-

ches Schiedsgericht.  

Zu Nummer 5 (§ 14a) 

Die Einführung einer Frist zur Unterbreitung des Einigungsvorschlages dient der zeitlichen 

Straffung des Verfahrens vor der Schiedsstelle. Damit wird dem Wunsch aller Beteiligten 

nach einer effektiven Verfahrensbeschleunigung entsprochen. Das Verfahren vor der 

Schiedsstelle soll – vergleichbar einem Gütetermin – in kurzer Zeit zum Abschluss gebracht 

werden. Mit der Möglichkeit der Beschränkung des Verfahrens auf ein Jahr sollen lang dau-

ernde Verfahren, wie sie in der Vergangenheit keine Seltenheit waren, ausgeschlossen wer-

den. Sollte binnen eines Jahres kein Einigungsvorschlag vorliegen, kann der Vergütungsan-

spruch auch ohne einen Einigungsvorschlag bei Gericht geltend gemacht werden. Es bleibt 

den Beteiligten freilich unbenommen, ein bereits begonnenes Verfahren für jeweils ein hal-

bes Jahr auch nach Ablauf der Jahresfrist zu betreiben, wenn sie sich davon eine endgültige 

Einigung versprechen. 

Zu Nummer 6 (§ 14e) 

Mit § 14e wird vorgeschlagen, Verfahren nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a oder b dann 

auszusetzen, wenn gleichzeitig ein Gesamtvertragsverfahren nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buch-

stabe c betreffend die Vergütung von Nutzungen gleicher Art oder die Vergütung für Geräte 

oder Speichermedien der gleichen Art anhängig ist. Eine solche Möglichkeit zur Aussetzung 

für den Fall, dass auf einer „höheren Ebene“ in gleicher Sache gestritten wird, ist nicht nur 

aus verfahrensökonomischen Gründen geboten; sie dient vor allem auch dem Ziel der ein-

heitlichen Vergütungsbemessung. Geregelt wird zudem, dass im Falle einer solchen Ausset-

zung die Frist zur Unterbreitung des Einigungsvorschlages nach §§ 14a Abs. 2, 16 Abs. 1 

gehemmt ist.  

Zu Nummer 7 (§ 16) 

Auch die zu § 16 vorgeschlagenen Änderungen dienen der Verfahrensbeschleunigung. Ähn-

lich wie bei Streitigkeiten betreffend Gesamtverträge soll für Streitigkeiten über die Vergü-

tungspflicht nach § 54 sowie § 54c das Oberlandesgericht in erster Instanz zuständig sein. 
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Das entspricht der Bedeutung dieser Streitfälle und ist angemessen, weil das Verfahren vor 

der Schiedsstelle gleichsam als erste Instanz vorausgegangen ist.  

Zu Nummer 8 (§ 17a) 

Mit dem neuen § 17a wird den Beteiligten ein fakultatives Verfahren zur Streitbeilegung er-

öffnet. Die freiwillige Schlichtung bietet den Beteiligten die Möglichkeit, den Streit in einem 

nicht formalisierten Verfahren und unter Mitwirkung eines Schlichters ihres Vertrauens beizu-

legen. Es ist für diejenigen Beteiligten gedacht, die es für möglich halten und die ernsthaften 

Willens sind, den Streit gütlich beizulegen und damit eine rasche Einigung einem langwieri-

gen Streit vorziehen. Aus diesem Grunde ist ein zeitgleiches Betreiben von Schlichtung und 

Schiedsverfahren ausgeschlossen. Das neue Schlichtungsverfahren ist keine Voraussetzung 

für eine gerichtliche Geltendmachung nach § 16, und es ersetzt nicht die Anrufung der 

Schiedsstelle. Im Gegensatz zu dem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle ist nämlich das 

Schlichtungsverfahren nicht geeignet, den Sachverhalt für eine Entscheidung durch das  

Oberlandesgericht, das nunmehr die einzige Tatsacheninstanz ist, aufzuarbeiten. Die Aus-

gestaltung als freiwilliges Schlichtungsverfahren verhindert auch, dass ein Beteiligter die 

Schlichtung nur deshalb anruft, um sich das Schiedsstellenverfahren zu „ersparen“. Ziel des 

Schlichtungsverfahrens ist hingegen, den Streit rasch und endgültig zu beenden. Sollte in 

der Schlichtung gleichwohl keine Einigung erzielt werden, ist die Verfahrensdauer dennoch 

insgesamt im Vergleich zur geltenden Rechtslage erheblich verkürzt. 

Der Schlichter bestimmt das Verfahren in Abstimmung mit den Beteiligten nach pflichtgemä-

ßen Ermessen. Das Schlichtungsverfahren bietet den Beteiligten damit den Vorteil großer 

Flexibilität. Einer Regelung zu etwaigen Beisitzern bedarf es deswegen nicht. Den Beteiligten 

steht es im Schlichtungsverfahren frei, fachlichen oder rechtlichen Beistand hinzuzuziehen 

und damit den notwendigen Sachverstand für eine Erörterung des Streitfalles beizusteuern. 

Auch insoweit gilt, dass die Beteiligten die Kosten der von ihnen benannten Experten selbst 

tragen, es sei denn in der Vereinbarung zur Streitbeilegung wird eine andere Regelung ge-

troffen.  

Das Verfahren endet nur dann erfolgreich, wenn die Beteiligten eine Vereinbarung zur Streit-

beilegung schließen. Aus diesem Grunde bedarf es keiner Regelung zu einer Stimmberech-

tigung. Jeder Beteiligte kann die Schlichtung jederzeit für gescheitert erklären und damit be-

enden. Für Streitfälle im Schlichtungsverfahren ist jedoch zu erwarten, dass sie rasch und 

abschließend hier beigelegt werden. In diesem Fall schließen die Beteiligten eine schriftliche 

Vereinbarung vor dem Schlichter. Der Schlichter bestätigt den Abschluss mit seiner Unter-
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schrift. Aus dieser Vereinbarung kann die Zwangsvollstreckung stattfinden. Als Sitz der 

Schlichtung ist derjenige Ort anzusehen, an dem die Vereinbarung unterschrieben wird.  

Zu Nummer 9 (§ 27) 

§ 27 enthält eine Übergangsregelung für Streitfälle, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-

ses Gesetzes bereits vor der Schiedsstelle nach § 14 beziehungsweise vor dem Landgericht 

nach § 16 anhängig sind. Absatz 1 regelt, dass auch bei bereits laufenden Streitigkeiten 

nach § 14 die Jahresfrist, in der die Schiedsstelle gemäß § 14a Abs. 2 ihren Einigungsvor-

schlag machen muss, zur Anwendung kommt, damit der erwünschte Beschleunigungseffekt 

auch für diese Verfahren greift. Mit der Regelung des Absatz 2 wird sichergestellt, dass be-

reits vor dem Landgericht anhängige Verfahren dort weiter betrieben werden können und 

nicht nach der neuen Regelung des § 16 Abs. 4 Satz 1 vor dem Oberlandesgericht neu be-

gonnen werden müssen. Auch diese Regelung dient somit der Verfahrensbeschleunigung.  

Zu Artikel 3 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Artikel 3 erteilt für das mittlerweile wiederholt geänderte Urheberrechtsgesetz die Erlaubnis 

zur Neubekanntmachung. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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